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Zur Osterzeit
 Die ganze Welt, Herr Jesus Christ, So singen jetzt die Vögel all.
 zur Osterzeit jetzt fröhlich ist. Jetzt singt und klingt die Nachtigall.

 Jetzt grünet, was nur grünen kann, Der Sonnenschein jetzt kommt herein
 die Bäum‘ zu blühen fangen an. Und gibt der Welt ein‘ neuen Schein.

Die ganze Welt, Herr Jesus Christ,
zur Osterzeit jetzt fröhlich ist.

(Friedrich Spee von Langenfeld)
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Geänderter Redaktionsschluss
Wegen der Osterfeiertage ist der Annahmeschluss 
für redaktionelle Beiträge für die Kalenderwoche 
14 bereits am Donnerstag, 1. April 2021, 9 Uhr. 
Anzeigenschluss ist am Dienstag, 6. April 2021, 
um 9.00 Uhr.
 Wir bitten Sie, dies zu beachten. Der Verlag

Gesamtgemeinde
Der Breitbandausbau mit „toni“ kommt: Abgabemöglichkeit 
aufgrund der Corona-Bedingungen bis 12. April verlängert!
Die kreisweite Nachfrage nach Glasfaser-Verträgen ist ungebro-
chen. Bei der Breitbandversorgung Deutschland (BBV) gingen al-
leine in den letzten zwei Wochen weit über 4.000 Verträge ein. Am 
Freitagmorgen (26. 3.) lagen bereits mehr als 15.000 Verträge vor, 
womit das von dem Unternehmen vorgegebene Minimalziel für den 
flächendeckenden Ausbau von 13.842 bereits eine Woche vor dem 
offiziellen Ende der Vorvermarktung deutlich überschritten wurde.
Weil die coronabedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
u.a. dafür sorgten, dass die „toni“-Shops über Monate geschlossen 
bleiben mussten und weil sehr viele Haushalte und Betriebe in den 
kommenden Tagen noch rasch einen Glasfaservertrag abschließen 
wollen, haben sich der Landkreis und die Fa. BBV darauf verstän-
digt, die Abgabefrist für Verträge ausnahmsweise bis zum 12. April 
um 12.00 Uhr zu verlängern. An diesem Tag wird dann über die 
Ergebnisse der Vermarktung, über die künftigen Konditionen für 
Glasfaseranschlüsse sowie über die nächsten Schritte informiert.
„Der unermüdliche Einsatz aller an der Glasfaser Interessierten vom 
Kreis über die Kommunen und Vereine bis hin zu vielen engagier-
ten Bürgerinnen und Bürger hat sich gelohnt. Das erste Etappenziel 
unseres Jahrhundertprojekts ist geschafft. Dies ist so kurz vor Os-
tern gerade angesichts der für uns alle herausfordernden Zeiten ein 
extrem positives Signal. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten 
bedanken“, betont Landrat Dr. Achim Brötel und ergänzt: „Wir wis-
sen, dass noch sehr viele Haushalte und Betriebe diese historische 
Chance nutzen wollen. Andererseits müssen die aktuellen Schutz-
bestimmungen eingehalten werden. Dies gilt für alle Kunden sowie 
die BBV-Mitarbeiter, die in den Shops und im Direktvertrieb tätig 
sind. Daher freuen wir uns, dass die Fa. BBV unseren Vorschlag auf-
gegriffen hat, die Abgabefrist zu den aktuellen Bedingungen bis zum 
12. April zu verlängern.“
„Wir hatten im Vorfeld aufgrund unserer Erfahrungen damit ge-
rechnet, dass rund ein Drittel aller Verträge in den letzten vier Ver-
marktungswochen eingehen. Dass dieser Zuspruch allerdings alles 
Erwartete derart übertrifft, war für uns nicht absehbar. Gleichzeitig 
stellen wir weiterhin einen sehr hohen Beratungsbedarf fest, den wir 
für unsere Mitarbeiter risikolos nur mit etwas mehr Zeit bewältigen 
können. Das verlängerte Abgabedatum gilt allerdings nur für Glas-
faserverträge mit „toni“-Internetdiensten. Nach dem 12. April wird 
es auch für diese Verträge keine kostenlosen Haus- und Glasfaser-
anschlüsse mehr geben, denn dann werden neue Konditionen ein-
geführt. Anschlüsse ohne Internetvertrag hingegen kosten ab dem 
1. April, wie bereits angekündigt, mindestens 2.000 €“, erklärt Man-
fred Maschek, Geschäftsführer der BBV Deutschland.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
was nicht jeder Zeitgenosse für möglich hielt, ist geschafft: die 
Bevölkerung des Neckar-Odenwald-Kreises hat verstanden, dass 
die Glasfaser als Übertragungsmedium für Internetleistungen un-
verzichtbar ist. Egal ob Beruf, Schule oder Freizeit: überall wird 
der schnelle Anschluss an die Datenautobahn künftig die wich-
tigste Grundvoraussetzung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben sein. Sie, die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemein-
de Seckach, haben sich mit Ihrer Mitwirkung selbst das schönste 
Ostergeschenk gemacht. In all den Wochen der Vorvermarktung 
bewegte sich die Zahl der abgeschlossenen Verträge im Vergleich 
zu den anderen 26 Kreiskommunen stets in der oberen Tabellen-
hälfte und mit 488 Verträgen (Erfassungsstand 29. 3. 2021) haben 
wir die uns gesetzte Zielmarke von 395 Verträgen schon weit über-
boten.
Dass nun sogar noch eine kurze Verlängerung der Abgabefrist ge-
währt wird, gibt auch dem letzten Zögerer die Möglichkeit, noch 
auf den bereits anfahrenden Zug aufzuspringen. Nutzen Sie des-
halb diese allerletzte Chance! Sie tun es für sich, für Ihre Ange-
hörigen, für Ihre Nachfahren und nicht zuletzt als wertsichernde 
Maßnahme für Ihre Immobilie.
Ich wünsche Ihnen erholsame Osterfeiertage und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Thomas Ludwig – Bürgermeister

Unsere Vereine sind Glasfaserbotschafter
Sichern Sie sich jetzt noch schnell Ihren Glasfaseranschluss und un-
terstützen Sie damit auch Ihren Lieblingsverein. Egal, ob Sie Mit-
glied sind, oder nicht: einfach im Feld „Weitere Vereinbarungen“ 
den Namen des Vereins eintragen, den Sie unterstützen wollen. Für 
jeden Glasfaseranschluss mit Internet-Vertrag erhält der Verein 
dann eine Vergütung i.H.v. 25 € und bei Verträgen für einen Tele-
fonanschluss ohne Internet sind es 10 €. In der Gemeinde Seckach 
sind folgende Vereine als Glasfaserbotschafter tätig:
–  Ortsteil Seckach: SV Seckach, Kinder- und Jugenddorf Klinge 

e.V., Sportschützenverein Seckach, Musikverein Seckach, FG Seg-
gemer Schlotfeger, Förderverein der Musikschule Bauland,

–  Ortsteil Großeicholzheim: SV Großeicholzheim, MGV Lieder-
kranz Großeicholzheim,

–  Ortsteil Zimmern: FC Zimmern, Junger Kirchenchor „Jezimus“ 
Zimmern.

„toni“-Shops im Neckar-Odenwald Kreis
•  „toni“-Shop Mosbach, Hauptstraße 52, 74821 Mosbach, Tel. 

06261/ 8671-360, info@wir-sind-toni.de, Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 
10–18 Uhr und Sa. 10–13 Uhr

•  „toni“-Shop Aglasterhausen, Hauptstraße 12, 74858 Aglaster-
hausen, Tel. 06262/ 8199-920, info@wir-sind-toni.de, Öffnungs-
zeiten: Mo.–Fr. 10–18 Uhr und Sa. 10–13 Uhr

•  „toni“-Shop Buchen, Marktstraße 4, 74722 Buchen, Tel. 06281/ 
9029-520, info@wir-sind-toni.de, Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10–18 
Uhr

•  „toni“-Shop der Stadtwerke Buchen, Am hohen Markstein 3, 74722 
Buchen, Tel. 06281/ 5350, Öffnungszeiten: Mo.–Mi. 8–12 Uhr und 
13.00–16.45 Uhr, Do. 8–12 Uhr und 13–18 Uhr, Fr. 8.00–12.30 Uhr

Gerne beraten wir Sie zu Ihrem Glasfaseranschluss auch telefonisch 
auf unserer Glasfaser-Hotline 06262/ 8199-922 (Mo–Fr, 10–18 Uhr).
„toni“-Vertriebspartner im Neckar-Odenwald Kreis (Auszug)

Adelsheim
•  ECPS Rainer Kratzer Computer e.K., Zur Ziegelhütte 6, 74740 

Adelsheim-Leibenstadt, Tel. 06291/ 1037
•  Marco Mazzei, Schloßstraße 8, 74740 Adelsheim-Sennfeld, Tel. 

06291/ 8095792, E-Mail: glasfaser@marcomazzei.de, weitere Infos 
zu „toni“ unter www.marcomazzei.de/toni, online-Bestellmöglich-
keit unter www.marcomazzei.de/glasfaser/glasfaser-bestellung/ 

Buchen
•  Egenberger IT Solutions GmbH, Landstraße 20, 74722 Buchen-

Waldhausen, Tel. 06287/ 9207-0, E-Mail: toni@egenberger.de, Öff-
nungszeiten: Mo.–Fr. 8–12 Uhr und 13–17 Uhr

•  Katja Steimer Telekommunikation, Kellereistraße 14, 74722 Bu-
chen, Tel. 06281/ 5656-685, E-Mail: toni@steimer-tele.com, Öff
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Forstrevier Seckach: Schlagraumverkauf wird zur Submission
Die Gemeinde Seckach hat sieben liegende Schlagraumlose und 
drei Holzhaufen abzugeben. Um allen interessierten Bürgern die 
Möglichkeit zu bieten, eines der Lose oder Holzhaufen zu erwerben, 
findet in diesem Fall erstmalig eine Submission statt.
Was ist zu tun?
Teilen Sie uns auf einem Blatt Papier (Briefkasten Rathaus, Bahn-
hofstr. 30), per Fax (06292/ 9201-22) oder per E-Mail (keller@
seckach.de) Ihre vollständige Adresse, das gewünschte Los oder die 
gewünschten Lose/ Holzhaufen und den entsprechenden Preis mit, 
den Sie als Ihren Höchstpreis bieten möchten (Gebot). Diese Mit-
teilung muss spätestens bis Mittwoch, 7. 4. 2021, 18.00 Uhr, bei der 
Gemeinde eingegangen sein. Mitteilungen, die nach 18.00 Uhr ein-
gehen, werden bei der Submission nicht berücksichtigt. Es können 
nur gut lesbare Angebote berücksichtigt werden.
Anschließend wird die Submission ausgewertet. Hierbei erhält das 
höchste Gebot den Zuschlag. Sofern für ein Los mehrere Gebote 
derselben Höhe vorliegen, findet unter den Höchstgeboten eine 
Auslosung statt. Die Personen, die den Zuschlag erhalten, werden 
in der folgenden Woche per Post von der Gemeinde benachrichtigt.
Liegende Schlagraumlose und Holzhaufen
In Seckach befinden sich die Lose 1 bis 4 im Oberen Wald:
Los 1 – Mindestpreis 30,– €
Los 2 – Mindestpreis 30,– €
Los 3 – Mindestpreis 30,– €
Los 4 – Mindestpreis 30,– €
In Großeicholzheim befinden sich die Lose 1 bis 3 und die Holzhau-
fen 100 bis 300 im Eichwald:
Los 1 – Mindestpreis 20,– €
Los 2 – Mindestpreis 20,– €
Los 3 – Mindestpreis 20,– €
Holzhaufen 100 – Mindestpreis   50,– €
Holzhaufen 200 – Mindestpreis 100,– €
Holzhaufen 300 – Mindestpreis 150,– €
Die Lose müssen bis spätestens 31. 5. 2021 aufgearbeitet und ab-
gefahren sein. Holz, das bis dahin nicht abgefahren ist, geht in das 
Eigentum der Gemeinde zurück. Für die Aufarbeitung der Lose im 
Wald ist ein Motorsäge-Schein mitzuführen.
Die Einteilung der Schlagraumlose können Sie auf der Homepage 
der Gemeinde Seckach unter www.seckach.de einsehen.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie,   
Stand: 29. 3. 2021
Infiziertenzahlen steigen weiter an – Corona-Verordnung  
erneut geändert
Was alle befürchtet haben, ist eingetreten. Wenngleich die Ruheta-
ge über das verlängerte Osterwochenende aus rechtlichen Gründen 
in der Kürze der Zeit nicht in die Realität umgesetzt werden konn-
ten, so steht doch fest, dass die sog. „dritte Welle“ schon längst da 
ist. Zwar weist der Neckar-Odenwald-Kreis noch etwas günstigere 
Zahlen als der Rest des Landes auf, aber der innerhalb einer Woche 
eingetretene Anstieg der 7-Tage-Inzidenz von 55,7 (22. 3.) auf 94,7  
(29. 3., kreiseigene Fortschreibung) ist doch ganz erheblich. Sobald 
der Wert „100“ an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschrit-
ten wird, kommen weitere Einschränkungen des öffentlichen Le-
bens zur Geltung. Bitte beachten Sie hierzu bitte wieder die Veröf-
fentlichungen auf der Homepage des Landratsamtes (https://www. 
neckar-odenwald-kreis.de/) und in der Tagespresse.
Demgegenüber steht aber die Erwartungshaltung der Öffentlich-
keit, weitere Lockerungsschritte vorzunehmen, um vor allem dem 
Einzelhandel, aber auch den Schulen, dem Breitensport usw. wieder 
eine Perspektive geben zu können. Diese beiden entgegengesetz-
ten Handlungsstränge können nur durch zwei Maßnahmen zusam-
mengebracht werden: Testen und Impfen. In beiden Fällen laufen 
die Aktivitäten auf Hochtouren, aber in der Praxis erweist sich die 
aktuelle Entwicklung doch weiterhin als sehr zäh.

Der Corona-Gipfel vom 22./ 23. 3. 2021
Auch wenn sich die Idee der „Ruhepause“ über Ostern nicht in die 
Realität umsetzen ließ, so wurden doch noch ein paar weitere Be-
schlüsse gefasst, die ihre Wirkung entfalten:

–  Der seit Monaten andauernde Lockdown in Deutschland wird an-
gesichts steigender Corona-Infektionszahlen bis zum 18. 4. 2021 
verlängert. Die alte Regelung wäre am 28. 3. 2021 ausgelaufen.

–  Für Urlauber im Ausland soll durch eine entsprechende Ände-
rung des Infektionsschutzgesetzes eine generelle Testpflicht vor 
dem Rückflug eingeführt werden. Dieser Test soll zur Vorausset-
zung für die Einreise nach Deutschland gemacht werden. Bund 
und Länder appellieren »eindringlich«, auf nicht zwingend not-
wendige Reisen im In- und Ausland zu verzichten.

–  In Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 sol-
len die geltenden Coronabeschränkungen noch einmal verschärft 
werden. Dazu können Ausgangsbeschränkungen, verschärf-
te Kontaktbeschränkungen und eine Tragepflicht medizinischer 
Masken von Mitfahrern auch im privaten Pkw zählen.

–  Bund und Länder wollen Coronatests für Schüler, Lehrkräfte und 
Kitabeschäftigte ausweiten und streben »baldmöglichst zwei Tes-
tungen pro Woche« an (Anmerkung: in der Gemeinde Seckach 
haben die Bediensteten der Schulen und Kindergärten schon seit 
Ende Februar die Möglichkeit, sich zweimal pro Woche testen zu 
lassen!) Die Testmöglichkeit für die Schülerschaft befindet sich in 
Baden-Württemberg in Vorbereitung, wobei noch über die prak-
tische Umsetzung diskutiert wird. Aber auch die Organisation des 
weiteren Betriebs von Schulen und Kitas, etwa mögliche Schlie-
ßungen oder andere Einschränkungen, regeln die Länder weiter-
hin in Eigenregie.

Aktuelle Änderungen der Corona-Verordnung
Die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg wurde 
mit Wirkung vom 29. 3. 2021 erneut geändert. Die wichtigsten Neu-
erungen sind:
–  Eine Neustrukturierung der Verordnung. Konkret gehen die Para-

graphen 1a bis 1i (= die befristeten Maßnahmen zur Abwendung 
einer akuten Gesundheitsnotlage) in den restlichen Paragraphen 
auf. Dadurch werden die Regelungen übersichtlicher und sind 
einfacher und schneller zu erfassen, da zahlreiche Querverweise 
entfallen und einzelne Sachverhalte sind nicht mehr an verschie-
denen Stellen geregelt.

–  Bei Mitfahrten von haushaltsfremden Personen im Auto gilt 
für alle Insassen eine Maskenpflicht (medizinische Maske oder 
FFP2-/KN95-/N95-Maske). Paare, die nicht zusammenleben, gel-
ten auch hier als ein Haushalt.

–  Keine Verschärfung der Kontaktbeschränkung bei der „Notbrem-
se“. Hier bleibt die allgemeine Regelung bestehen: maximal fünf 
Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten. Dabei zählen Kin-
der bis einschließlich 14 Jahre nicht mit. Paare, die nicht zusam-
menleben, gelten als ein Haushalt.

–  Definition von Schnell- und Selbsttests, die erforderlich sind, um 
gewisse Dienstleistungen und Angebote wahrnehmen zu können. 
Soweit ein negativer COVID-19-Schnelltest erforderlich ist, muss 
dieser durch geschulte Dritte oder unter Aufsicht eines geschulten 
Dritten durchgeführt und ausgewertet werden (§ 4a).

–  Ermöglichung der Kontaktnachverfolgung über Apps (§ 6 Absatz 4): 
zur Kontaktverfolgung bei Corona-Infektionen will Baden-Würt-
temberg nun landesweit auf die Luca-App setzen. Die entspre-
chende Lizenz für den flächendeckenden Einsatz wurde bereits 
beschafft.

–  In Stadt- und Landkreisen mit einer stabilen 7-Tage-Inzidenz un-
ter 50 dürfen Bibliotheken und Archive analog zu Museen ohne 
Einschränkungen öffnen.

–  Der Buchhandel gehört nicht mehr zu den Grundversorgern. Wer 
ein Buch kaufen will, muss nun wieder einen Termin ausmachen, 
um sich im Laden umsehen zu können (Click&Meet). In Hotspot-
Regionen gilt, dass man ein Buch online bestellen und es dann 
nach Vereinbarung eines Termins abholen kann (Click&Col-
lect). Das Land setzt damit ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs 
(VGH) Baden-Württemberg um.

Zusätzlich zu diesen Änderungen hat die Landesregierung die 
Landräte und örtlichen Gesundheitsämter unmissverständlich an-
gewiesen, die Regelungen der „Notbremse“ konsequent umzuset-
zen, wenn die 7-Tage-Inzidenz mehrere Tage hintereinander über 
100 liegt. Dazu gehören auch die bereits in der vergangenen Version 
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vorgesehenen Ausgangssperren am Abend. Bei 7-Tage-Inzidenzen 
von mehr als 100 sind also Ausgangssperren zu verhängen, wenn 
alle anderen Maßnahmen versagt haben.

Absonderung bei Einreise aus Virusvarianten-Gebieten
Durch Beschluss des VGH Baden-Württemberg vom 18. 3. 2021 
wurde § 1 Abs. 2 CoronaVO EQ (Einreise Quarantäne) insoweit 
vorläufig außer Kraft gesetzt, als die Regelung eine über einen Zeit-
raum von zehn Tagen nach Einreise hinausgehende Verpflichtung 
zur Absonderung bestimmt. Zudem wurde § 1 Abs. 3 CoronaVO 
EQ insoweit vorläufig außer Vollzug gesetzt, als im Falle des Absat-
zes 2 eine Verpflichtung bestimmt wird, die zuständige Behörde zu 
informieren, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Co-
ronavirus in einem über zehn Tagen hinausgehenden Zeitraum auf-
treten. Der VGH stellt sich insoweit also auf den Standpunkt, dass 
die Einreisequarantäne bei Einreisen aus Virusvarianten-Gebieten 
nicht länger sein dürfe als bei Risiko- und Hochrisikogebieten. So-
mit gilt für Einreisende aus Virusvarianten-Gebieten die Regelung 
des § 1 Abs. 1 mit einer Absonderungsdauer von zehn Tagen. Eine 
entsprechende Änderung der CoronaVO-EQ wird für die nächsten 
Tage erwartet.

Corona-Verordnung Absonderung: Haushaltsangehörige 
von Kontaktpersonen sind nicht mehr absonderungspflichtig
Der VGH Baden-Württemberg hat mit Beschluss vom 16. 3. 2021 
die bisher geltende Regelung der Quarantänepflicht für Haushalt-
sangehörige von Kontaktpersonen der Kategorie I, die Kontakt zu 
einem Virusvariantenträger hatten (Kontaktperson der Kontakt-
person), aufgehoben. Aufgrund dieses Beschlusses weist das Sozi-
alministerium Baden-Württemberg darauf hin, dass die Quarantä-
nepflicht für „Kontaktpersonen von Kontaktpersonen“ nicht mehr 
besteht – dies gilt auch für bereits bestehende Absonderungen die-
ses Personenkreises nach § 4a der Corona-Verordnung Absonde-
rung.
Dennoch wird allen Betroffenen dringend empfohlen, aufmerksam 
auf das mögliche Auftreten von Symptomen zu achten, soweit mög-
lich Kontakte zu reduzieren und sich gegebenenfalls nach Rückspra-
che mit der Hausärztin oder dem Hausarzt testen zu lassen. Sollten 
bei der Kontaktperson oder ihren Haushaltsangehörigen Sympto-
me auftreten, die auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus 
hindeuten, sollten sie unverzüglich ihren Hausarzt informieren 
und sich testen lassen. Sollte die bisherige Kontaktperson oder eine 
haushaltsangehörige Person positiv getestet werden, entsteht für die 
positiv getestete Person und ihre Haushaltsangehörigen wie schon 
bisher eine Absonderungspflicht nach § 4a der Corona-Verordnung 
Absonderung. Generell sind im Umgang mit Kontaktpersonen der 
Kategorie I die Hinweise des Robert-Koch-Instituts zu beachten 
und einzuhalten. Um der Virusübertragung an andere Haushalts-
mitglieder vorzubeugen, ist es besonders wichtig, die Abstandsre-
geln auch im Haushalt einzuhalten, regelmäßig zu lüften und die 
gemeinsame Einnahme von Mahlzeiten zu vermeiden

Alle Details zu den aktuellen Corona-Vorschriften finden Sie 
auf den bekannten Informationskanälen, u.a. auf der Home-
page der Gemeinde Seckach.

Impfen: Terminvergabe wurde wieder aufgenommen
Von rund 120.000 mit höchster Priorität impfberechtigten über 
80-jährigen Menschen, die auf der vom Land eingerichteten War-
teliste standen, konnte bereits deutlich über 100.000 Menschen 
ein Impfangebot unterbreitet werden. Die übrigen Menschen über  
80 Jahre auf der Warteliste werden bis Ende März mit einem Ter-
minangebot kontaktiert.
Vor diesem Hintergrund nahm die zentrale Impfterminvergabe un-
ter 116 117 sowie online auf www.impfterminservice.de ihren Be-
trieb am Freitag, 26. 3. 2021, wieder auf. Dabei bittet das Minis-
terium weiterhin um Geduld. Mit den derzeitigen Liefermengen 
werden täglich rund 35.000 Menschen in Baden-Württemberg ge-
impft. Für die nächsten Wochen sind diese Termine schon zu einem 
großen Teil vergeben, viele davon an Menschen über 80 Jahren von 
der Warteliste. Es werden nur Termine eingestellt, die durch ange-

kündigte Lieferungen von Impfstoff gesichert sind, aber die Liefer-
ankündigungen von Herstellern und Bund für den April sind noch 
unkonkret. Auch deshalb ist das Angebot gerade knapp. Sobald die 
Lieferankündigungen konkreter werden, können auch mehr Termi-
ne eingestellt werden.

RIO-Schnelltestzentrum Osterburken – Betriebszeiten wur-
den erweitert
Seit der am 17. 3. 2021 erfolgten Inbetriebnahme des gemeinsamen 
Corona-Schnelltestzentrums der RIO-Gemeinden an der Bauland-
halle in Osterburken wird das Angebot durch die Bevölkerung gut 
angenommen. Alleine in den ersten acht Tagen haben sich bereits 
weit über 200 Bürgerinnen und Bürger aus Osterburken, Adelsheim, 
Seckach, Ravenstein und Rosenberg einem Schnelltest unterzogen. 
Aufgrund dieser hohen Nachfrage und der nur noch wenigen buch-
baren Termine wurden die Öffnungszeiten des RIO-Schnelltestzen-
trums nun erweitert und so sind nun auch samstags von 9–12 Uhr 
kostenlose Schnelltests durchführbar.
Insgesamt können die Schnelltests in Osterburken jetzt also an fol-
genden Tagen durchgeführt werden: Montag 9.00–12.00 Uhr, Mitt-
woch 16.00–19.00 Uhr, Freitag 9.00–12.00 Uhr und Samstag 9.00–
12.00 Uhr.
Für die Inanspruchnahme dieser Dienstleistung ist eine Voran-
meldung erforderlich. Diese kann über die Telefonnummer 06281/ 
5222-35 oder online über die Webseite www.schnelltest.drkkv- 
buchen.de erfolgen. Unter dem Reiter „Online-Terminbuchung“ 
können Sie die Baulandhalle als Schnellteststandort auswählen. 
Hier werden dann freie buchbare Termine angezeigt. Außerdem hat 
der DRK-Kreisverband Buchen die Möglichkeit geschaffen, das je-
weilige Testergebnis per Mail zu erfahren. Person, die ihren Testter-
min online vereinbart haben, müssen dann nicht mehr an der Bau-
landhalle 15 Minuten auf das Testergebnis warten, sondern werden 
bequem per Mail benachrichtigt.
Weitere nützliche Informationen sowie Antworten auf häufig ge-
stellte Fragen zu den Schnelltestungen finden Sie auf der Websei-
te des DRK-Kreisverbandes Buchen (https://www.drk-buchen.de/).

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Aufgrund des weiter andauernden Lockdowns bleibt das Rathaus 
für den unangemeldeten Zutritt geschlossen, aber trotzdem sind das 
Bürgerbüro und die übrige Verwaltung erreichbar.
Bürgerbüro: Das Bürgerbüro ist für Sie da. Ein persönliches Er-
scheinen auf dem Rathaus kommt allerdings nur dann infrage, 
wenn die Erledigung Ihres Anliegens auf andere Art und Weise (per 
Telefon, Mail oder schriftlich) unmöglich ist. In jedem Fall müssen 
Sie sich aber vorher von zu Hause aus anmelden und einen Termin 
vereinbaren. Wählen Sie hierzu bitte die Nummer des Bürgerbü-
ros: 06292/ 9201-12. Bitte vereinbaren Sie auch dann einen Termin, 
wenn Sie nur etwas abgeben oder abholen möchten. Auf diese Art 
und Weise ist gewährleistet, dass es zu keinen Wartezeiten und An-
sammlungen kommt.
übrige Verwaltung: Die anderen Bediensteten sind ebenfalls wei-
terhin für Sie telefonisch und per Mail erreichbar. Bitte prüfen Sie 
auch hier, ob Ihr Anliegen per Mail, per Telefon oder postalisch ge-
regelt werden kann. Sollte dennoch eine unaufschiebbare Angele-
genheit das persönliche Erscheinen im Rathaus erforderlich ma-
chen, kann ein Termin vereinbart werden. Nutzen Sie hierfür zur 
Entlastung der Zentrale bitte unbedingt die E-Mailadresse oder 
Durchwahl der/ des jeweils zuständigen Bediensteten; das Durch-
wahl- und Mailverzeichnis war zuletzt in der Ausgabe 9/2021 des 
Mitteilungsblatts abgedruckt.
Bei Betreten des Rathauses müssen Sie in jedem Fall einen medi-
zinischen Mund- und Nasenschutz tragen. Als medizinische Mas-
ken sind dabei OP-Masken oder ein Atemschutz zu verstehen, der 
die Anforderungen der Standards FFP2, KN95, N95 oder eines ver-
gleichbaren Standards erfüllt. Darüber hinaus sind die Hände zu 
desinfizieren und die bekannten Abstands- und Hygieneregeln ein-
zuhalten. Außerdem dürfen Sie keine relevanten Symptome haben 
und nicht mit Erkrankten in Kontakt stehen, oder aus einem Risiko-
gebiet eingereist sein. Auf den entsprechenden Aushang an der Ein-
gangstür wird verwiesen und um Beachtung gebeten.

https://www.impfterminservice.de/impftermine
http://www.schnelltest.drkkv-buchen.de
http://www.schnelltest.drkkv-buchen.de
https://www.drk-buchen.de/
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Besuche bei den Ehe- und Altersjubilaren
Aufgrund des wieder deutlich ansteigenden Infektionsgeschehens 
und der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen bleiben die 
Besuche der Gemeinde Seckach bei ihren Ehe- bzw. Altersjubila-
ren weiterhin eingestellt. Dies geschieht aus Rücksicht auf unsere 
älteren Mitbürger, für die das Risiko einer Erkrankung besonders 
hoch ist, aber auch wegen des allgemeinen Gebots zur Unterlassung 
vermeidbarer persönlicher Kontakte. Stattdessen werden die Glück-
wünsche und die Ehrengabe der Gemeinde weiterhin nachträglich 
durch einen Boten überbracht. Es muss davon ausgegangen werden, 
dass diese Besuche noch auf längere Zeit nicht möglich sein werden.

Regionale Einkaufsplattform „Dein RegioKauf.de“ – machen 
Sie mit!
Die Pandemielage ist wieder sehr angespannt, weshalb die Men-
schen ihre Häuser auch weiterhin nur im unbedingt notwendigen 
Maße verlassen und vor allem weite Fahrten unterlassen sollten. 
Deshalb haben die RIO-Kommunen Adelsheim, Osterburken, Ra-
venstein, Rosenberg und Seckach gemeinsam mit der Werbeagentur 
„die werbemacher“ aus Leibenstadt schon vor einem Jahr die Ein-
kaufsplattform „Dein RegioKauf “ entwickelt. Gleichzeitig wird da-
mit unter Einhaltung aller gesetzlichen Richtlinien ein Beitrag zur 
Sicherung der Grundversorgung und für den Erhalt unseres Han-
dels und Gastgewerbe geleistet.
Die gemeinsame Einkaufsplattform www.deinregiokauf.de infor-
miert über die verschiedenen Angebote in den Sparten „Genuss 
und Lebensmittel“, „Gastronomie und Imbiss“, „Wohnen und Le-
ben“, „Schreiben und Schenken“, „Elektro und Computer“ sowie 
„Dienstleistungen“. Aus der Gemeinde Seckach sind bisher dabei: 
die Bioland Bäckerei Fritze-Beck, der Getränkemarkt Göttlicher, die 
Pizzeria Da Maria, der Besen „Zum Kolbe“, die Fa. T.O.P. Werbemit-
tel GmbH, die Sparkasse Neckartal-Odenwald, die Fa. Andre Vier 
Trockenbau & Akustik und die Fa. Wallisch Elektrotechnik. 
Liebe weitere Einzelhändler, Handwerksbetriebe und Dienstleis-
ter: bitte lassen auch Sie sich auf dieser Plattform registrieren!
Ansprechpartnerin ist Frau Christine Adam von der Werbeagentur 
„die werbemacher“, Telefon 06291/ 647258, oder E-Mail c.adam@
die-werbemacher.com.

Telefonhotlines
Bürgertelefon im Landratsamt: Für Fragen stehen Ihnen geschulte 
Mitarbeiter unter der Telefonnummer: 06261/ 84 3333 und der Te-
lefonnummer: 06281/ 5212-3333 zur Verfügung. Das Bürgertelefon 
ist zu folgenden Zeiten besetzt: werktags von 8–16 Uhr und sams-
tags von 11–15 Uhr.
Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg: Darü-
ber hinaus können sich Bürgerinnen und Bürger täglich von Mon-
tag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 
0711/ 904-39555 an eine eigens eingerichtete Hotline des Landes-
gesundheitsamts Baden-Württemberg wenden.
Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: Die Co-
rona Hotline des Bundesgesundheitsministeriums ist unter der Te-
lefonnummer: 030/ 3464-65100 zu erreichen. Die Gemeindever-
waltung ruft erneut alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, dass sie 
ihre Sozialkontakte auf das notwendige Minimum reduzieren. Ver-
zichten Sie auf alle Gewohnheiten, die über die Grundbedürfnisse 
hinausgehen, halten Sie sich an die Regeln und bleiben Sie gesund!

Abfallkalender für alle Ortsteile April 2021
Restmüll: Dienstag, 13.4.
 Dienstag, 27.4.
Gelbe Tonne: Mittwoch(!), 7.4.
 Dienstag, 20.4.
Biotonne: Mittwoch(!), 7.4.
 Dienstag, 20.4.
Altpapier: Samstag, 10.4, Zimmern –> Papiertonne
 Samstag, 17.4., Seckach –> Bringaktion
 Samstag, 24.4., Großeicholzheim –> Abholaktion
Alle Termine für das Jahr 2021 finden Sie auf Ihrem persönlichen 
Abfallkalender oder können Sie auf Ihr Objekt bezogen auf der 
Homepage der KWiN: https://www.kwin-online.de nachlesen,  
herunterladen und ausdrucken.

Amtlicher Teil
Bodenrichtwerte der Gemeinde Seckach

zum 31. 12. 2020
Erläuterungen
1.  Bodenrichtwerte wurden gemäß § 193 Abs. 5 Baugesetzbuch 

(BauGB) vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte beim 
Gemeindeverwaltungsverband Seckachtal in seiner Sitzung am 
25. März 2021 nach den Bestimmungen des BauGB und der Im-
mobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) ermittelt. 
Die aktuellen Bodenrichtwerte wurden zum Stichtag 31. Dezem-
ber 2020 festgestellt.

2.  Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bo-
dens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines ab-
gegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach ihren 
Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der 
Nutzbarkeit weitgehend übereinstimmen und für die im Wesent-
lichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezo-
gen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines Grundstücks 
mit den dargestellten Grundstücksmerkmalen (Bodenrichtwert-
grundstück). 

2.  Merkmale bzw. Eigenschaften des Richtwertgrundstücks:
2.  Ø  Wohnbauflächen 

mit der baulichen Nutzung WA/WR/WS/WB  
• ein- oder zweigeschossige Bauweise   
• übliche Grundstückstiefe mit 30 m  
• quadratische oder rechteckige Grundstücksform.

2.  Ø  gemischte Bauflächen mit der baulichen Nutzung MD/MI/MK 
• ein- oder zweigeschossige Bauweise   
• übliche Grundstückstiefe mit 30 m  
• quadratische oder rechteckige Grundstücksform.

2.  Bodenrichtwerte werden für baureifes Land, oder einen ande-
ren für ein Gebiet typischen Entwicklungszustand (Rohbauland, 
Bauerwartungsland) ermittelt, soweit genügend Verkaufsfälle an-
gefallen sind. Für sonstige Flächen im Außenbereich, insbeson-
dere für Wohnen im Außenbereich und landwirtschaftlich sowie 
forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke mit unterschiedlichen 
Bodenklassen werden erstmalig Bodenrichtwerte ausgewiesen. 
Bodenrichtwerte haben keine bindende Wirkung.

3.  Die Bodenrichtwerte sind in bebauten Gebieten mit dem Wert 
ermittelt worden, der sich ergeben würde, wenn die Grundstücke 
unbebaut wären. Die Bodenrichtwerte beziehen sich auf Grund-
stücke der jeweils beschriebenen Richtwertzonen; sie können so-
mit auf Grundstücke gleicher Art aber unterschiedlicher Lage un-
ter Berücksichtigung der Lage und des Marktunterschiedes auf 
Grundstücke in Gebieten übertragen werden, für die keine ent-
sprechenden Richtwerte ermittelt wurden.

4.  Der Bodenrichtwert enthält keine Wertanteile für Aufwuchs, Ge-
bäude, bauliche und sonstige Anlagen. Bei bebauten Grundstü-
cken ist der Bodenwert ermittelt worden, der sich ergeben wür-
de, wenn der Boden unbebaut wäre. Eventuelle Abweichungen 
eines einzelnen Grundstücks vom Bodenrichtwertgrundstück 
hinsichtlich seiner Grundstücksmerkmale - wie Erschließungs-
zustand, beitrags- und abgaberechtlicher Zustand, spezielle Lage, 
Art und Maß der baulichen Nutzung, landwirtschaftliche Nut-
zungsart, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt - bewirken 
in der Regel entsprechende Abweichungen seines Verkehrswertes 
von dem Bodenrichtwert. Bei Bedarf können Antragsberechtigte 
nach § 193 BauGB ein Gutachten des Gutachterausschusses für 
Grundstückswerte über den Verkehrswert beantragen.

5.  Die Bodenrichtwerte werden grundsätzlich altlastenfrei ausge-
wiesen.

6.  Die Bodenrichtwerte berücksichtigen die flächenhaften Auswir-
kungen des Denkmalschutz-es (z.B. Ensembles in historischen 
Altstädten), nicht aber das Merkmal Denkmalschutz eines Ein-
zelgrundstücks.

7.  Der Bodenrichtwert wird mit seiner Begrenzungslinie (Boden-
richtwertzone) sowie mit seinen wertbeeinflussenden Grund-
stücksmerkmalen entsprechend einer der folgenden Übersichten 
dargestellt. 

http://www.deinregiokauf.de
mailto:c.adam@die-werbemacher.com
mailto:c.adam@die-werbemacher.com
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8.  Ansprüche gegenüber den Trägern der Bauleitplanung oder den 
Baugenehmigungsbehörden können weder aus den Bodenricht-
werten, den Abgrenzungen der Bodenrichtwertzonen bei zona-

len Bodenrichtwerten noch aus den sie beschreibenden Attribu-
ten abgeleitet werden.

Gemeindeverwaltungsverband Seckachtal – Gutachterausschuss –



KW 13 · 1./2. April 2021 Amtsblatt Seckach  Seite 7 

Bodenrichtwerte für private Grünflächen: 10,00 €/m²
Bodenrichtwerte für Grundstücke im Außenbereich 
Freizeitgartenland: 5,00 €/m²
Ackerland:  1,50 €/m²
Grünland:  1,20 €/m²
Unland: 0,50 €/m²
Wald:  0,50 €/m²
Bauflächen im Außenbereich: 20,00 €/m²

Hinweis: Die Bodenrichtwertkarten können in Kürze auf der 
Homepage der Gemeinde Seckach „Leben&Wohnen/Boden-
richtwerte“ eingesehen werden.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr

Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
2.–4. 4. 2021      Dr. T. Häußler, Dr. C. Häußler, Prof.-Schumacher-

Str. 2-4, 74706 Osterburken, Tel. 06291/1200
4.–6. 4. 2021      ZÄ. S. Balles, H. Aynur, Bahnhofstr. 14, 74736 Hard-

heim, Tel. 06283/22230
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Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit 
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in drin-
genden Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch 
erreichbar. Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!!
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.

Apotheken Notdienst
–  Donnerstag, 1. 4. 2021:  

Bauland-Apotheke Sindolsheim, Tel.: 06295/2 12, Bofsheimer 
Str. 11, 74749 Rosenberg (Sindolsheim) 

–  Freitag, 2. 4. 2021:  
Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281/45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Samstag, 3. 4. 2021:  
Bauland-Apotheke Adelsheim, Tel.: 06291/6 21 30, Marktstr. 5 A, 
74740 Adelsheim 

–  Sonntag, 4. 4. 2021:  
Sonnen-Apotheke Buchen, Tel.: 06281/56 00 22, Brucknerstr. 13, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Montag, 5. 4. 2021:  
Kastell-Apotheke Osterburken, Tel.: 06291/6 80 07, Prof.-Schu-
macher-Str. 2/8, 74706 Osterburken 

–  Dienstag, 6. 4. 2021:  
Quellen-Apotheke Hettingen, Tel.: 06281/38 86, Morrestr. 31, 
74722 Buchen, Odenwald (Hettingen) 

–  Mittwoch, 7. 4. 2021:  
Apotheke am Schloss Ravenstein, Tel.: 06297/9 50 55, Zedern-
weg 3, 74747 Ravenstein (Merchingen) 

–  Donnerstag, 8. 4. 2021:  
Apotheke Oberschefflenz, Tel.: 06293/2 87, Hauptstr. 98, 74850 
Schefflenz (Oberschefflenz) 

–  Freitag, 9. 4. 2021:  
Sanus Apotheke, Tel.: 06281/5 54 04 00, Daimlerstr. 1, 74722 Bu-
chen

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter www.lak-bw.notdienst-portal.de. 
Dort werden 5 Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben ange-
zeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Weite-
re Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienstha-
benden Apotheken können auch unter folgender Nummer  0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem 
Handy ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) 
abgefragt werden.
Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051
Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
Fr., 2. 4. – KARFREITAG 
15.00 Uhr Großeicholzheim: Karfreitagsliturgie
 Klinge: Kein Kinderkreuzweg
15.00 Uhr Seckach : Karfreitagsliturgie
15.00 Uhr Zimmern: Karfreitagsliturgie

Sa., 3. 4. – KARSAMSTAG – OSTERNACHT 
20.30 Uhr Seckach: Feier der Osternacht
So., 4. 4.– OSTERSONNTAG – HOCHFEST DER AUFERSTE-
HUNG DES HERRN 
  9.00 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier
10.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier
11.00 Uhr Klinge: Ostergottesdienst als Wort-Gottes-Feier für Fa-

milien
17.00 Uhr Seckach: feierliche Vesper
Mo., 5. 4. – OSTERMONTAG 
10.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier
Fr., 9. 4., FREITAG DER OSTEROKTAV 
18.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier

Gemeinsames
Die Pfarrbüros sind geschlossen:
Osterburken u. Seckach: 15. April

Karfreitag
Die Erstkommunionkinder unserer Gemeinden sind zu folgenden 
(Kinder-) Kreuzwegen eingeladen: Großeicholzheim: 15.00 Uhr in 
der Kirche (bitte zur Kreuzverehrung Blumen mitbringen)

Osternacht/Ostern
Aufgrund der begrenzten Besucherzahlen werden die Kommunion-
kinder mit ihren Familien nun doch nicht alle gemeinsam nach Os-
terburken, sondern zu den jeweiligen Gottesdiensten an ihrem Ort 
eingeladen und sich über die Homepage www.se-aos.de zu dem ge-
wählten Gottesdienst anzumelden.

Sitzplatzreservierungen zu den Eucharistiefeiern der Oster-
nacht, am Ostersonntag und am Ostermontag und zum Fami-
liengottesdienst am Ostersonntag in der Klinge
Aufgrund der geltenden Corona Regeln war es bisher ausreichend, 
die Kontaktdaten der anwesenden Gottesdienstbesucher vor Be-
ginn des Gottesdienstes zu erfassen. Da jedoch traditionell zu Os-
tern wesentlich mehr Gläubige wie gewohnt zu den Gottesdiensten 
kommen, ist diese Vorgehensweise, aufgrund der gegebenen Platz-
beschränkung, nicht mehr ausreichend. Daher wird die folgende 
Regelung getroffen, dass eine Anmeldung mit Platzkarte erfolgen 
wird. Diese Anmeldung kann auf zwei Weisen geschehen:
1.  Per Online kann eine Anmeldung über unsere Homepage www.

se-aos.de erfolgen. Hier ist es auch möglich, mehrere Personen 
anzumelden. Die Seite ist seit Montag, 15. 3., 9.00 Uhr freige-
schaltet. Mit Abschluss Ihrer Anmeldung können Sie dann selbst 
die Platzkarte ausdrucken, welche Ihnen per Mail zugesandt wird. 
Ein kleines Anleitungsvideo zeigt die einzelnen Schritte an.

2.  Wer sich im Internet nicht auskennt, kann die Anmeldung tele-
fonisch während der Bürostunden der Pfarrsekretariate durchge-
ben. Diese Platzkarten bitten wir im Sekretariat abzuholen.

Bei allen Möglichkeiten sind immer die Namen, Telefonnummern 
und die Anschriften aller Personen anzugeben, um eine spätere 
Nachverfolgung zu gewährleisten oder eventuell dringende Informa-
tionen an Sie weiterzugeben. Wir möchten Sie bitten sich nur für die 
Gottesdienste anzumelden, welche wirklich auch von ihnen besucht 
werden, da ansonsten unnötige Plätze belegt sind und sollte Ihnen 
kurzfristig die Teilnahme am Gottesdienst nicht möglich sein, mel-
den Sie sich bitte, damit wir über den Platz verfügen können.

Großeicholzheim, St. Laurentius
Einladung zum Besuch der offenen St. Laurentius-Kirche an 
Ostern
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation ist es einigen Men-
schen nicht möglich, an den Präsenz-Gottesdiensten teilzunehmen. 
Diese, aber auch alle anderen Gemeindemitglieder sind daher ge-
rade über die Kar- und Ostertage herzlich dazu eingeladen, die St. 
Laurentius-Kirche unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsre-
geln zum persönlichen Gebet aufzusuchen. Die Kirche ist täglich 
tagsüber geöffnet.
An den beiden Osterfeiertagen besteht zudem auch die Möglichkeit, 
sich im Altarraum eine kleine Osterkerze zu nehmen, diese am Os-
terlicht aus der Osternachtsfeier zu entzünden und mit nach Hause 
zu nehmen.

http://www.se-aos.de
http://www.se-aos.de
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Seckach, St. Sebastian
Termin für Krankenkommunion:
Empfang ist nach Absprache möglich. Wer einen Besuch wünscht, 
möge sich bitte im Pfarrbüro Seckach, Tel. 06292 / 95056, oder bei 
Diakon Matthias Nasellu, Tel. Nr. 06261/670473, anmelden.

Osterkerzchenverkauf:
Am Samstag, 3. 4., werden in Seckach vor der Osternachtfeier Os-
terkerzchen verkauft. Preis: Euro 1,50 (Kerzchen mit Tropfschutz-
becher). 

Zimmern, St. Andreas
Ostergeschichte für Kinder
Liebe Kinder, rund um die St. Andreas Kirche ist ein Weg aufge-
baut, der die Ostergeschichte erzählt. In ansprechenden Motiven 
und Texten wird die Ostergeschichte kindgerecht dargestellt.

Ostergarten
In der St. Andreas Kirche ist ab Ostersonntag ein Ostergarten auf-
gestellt, der zu einem Besuch einlädt.

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Karfreitag, den 2. 4. 2021
10.30 Uhr Gottesdienst in Bödigheim mit Pfr. Fränkle
Ostersonntag, den 4. 4. 2021
10.30 Uhr Gottesdienst in Bödigheim mit Pfr. Fränkle
Ostermontag, den 5. 4. 2021
10.30 Uhr Gottesdienst in Bödigheim mit Prädikant Häfner

Großeicholzheim
Freitag, 2. 4. – Karfreitag
  9.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim mit Abendmahl  (Pfr. In-

golf Stromberger)
10.15 Uhr Gottesdienst Rittersbach mit Abendmahl (Pfr. Ingolf 

Stromberger)
11.30 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim mit Abendmahl (Pfr. In-

golf Stromberger)
Sonntag, 4. 4. – Ostersonntag
  9.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim  (Pfr. Ingolf Stromberger)
10.00 Uhr Gottesdienst Rittersbach  (Pfr. Ingolf Stromberger)
11.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim  (Pfr. Ingolf Stromberger)
Montag, 5. 4. – Ostermontag
  9.30 Uhr Gottesdienst Rittersbach  (Pfr. Albert)
10.30 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim  (Pfr. Albert)

Gruß zu Karfreitag und Ostern
Als wir vor einem Jahr in der Karwoche und an Ostern keine Got-
tesdienste feiern konnten, war dies eine völlig ungewohnte und 
neue Situation. Inzwischen prägt die Pandemie seit über einem Jahr 
unseren Alltag, und nachdem auch an Weihnachten 2020 aufgrund 
der hohen Inzidenzzahlen in unserem Landkreis keine Gottesdiens-
te in den Kirchen gefeiert werden konnten, gehen wir nun wieder 
mit Unsicherheit in diese besondere Woche im Kirchenjahr. Die 
Entscheidung, ob Gottesdienste in den Kirchen möglich sein wer-
den, wird erst fallen, wenn dieses Mitteilungsblatt schon gedruckt 
ist. Wir bitten Sie daher, auf die jeweils aktuellen Informationen auf 
unserer Homepage www.ev-grosseicholzheim.de zurückzugreifen.
Im letzten Jahr haben wir versucht, mit einer ökumenischen Oster-
aktion die Freude über Ostern zu den Häusern zu bringen. Auch in 
diesem Jahr soll das Gedenken an das Leiden Jesu und seine Auf-
erstehung nicht durch die Nöte der Pandemie in den Hintergrund 
gedrängt werden. Gerade die Geschichte der Passion Jesu, seines 
Sterbens am Kreuz und seiner Überwindung des Todes sind eine 
Hoffnungsquelle, die uns Mut macht, unsere Zuversicht auf den 
dreieinigen Gott zu setzen. Er hat zugesagt, dass er uns nicht ver-
lässt, auch und gerade in schweren Zeiten.
So wünsche ich Ihnen trotz der Einschränkungen eine gesegnete 
Karwoche und ein frohes Osterfest - und weiterhin die nötige Ge-
duld, bis wir wieder unter leichteren Umständen zusammenkom-
men können. Auch in diesem Jahr gibt es wieder zahlreiche An-
gebote zu Karfreitag und Ostern im Fernsehen und im Internet. 

Zu den geplanten Gottesdienst-Livestreams aus der Evang. Kirche 
Großeicholzheim an Karfreitag und Ostersonntag verweise ich auf 
die folgende Nachricht.
Herzliche Grüße,  Ihr Pfarrer Ingolf Stromberger

Gottesdienste im Livestream
An Karfreitag und Ostersonntag möchten wir – unabhängig davon, 
ob wir als Gemeinde zum Gottesdienst zusammenkommen kön-
nen oder nicht – jeweils einen Gottesdienst aus der Evang. Kirche 
Großeicholzheim im Livestream auf YouTube ausstrahlen. Der Got-
tesdienst soll dann auch anschließend noch zu sehen sein. Da die 
Live-Übertragung für uns noch Neuland ist, bitten wir um Nach-
sicht, falls die technische Umsetzung noch nicht perfekt klappt. Wir 
geben unser Bestes. Den YouTube-Link und die Infos, ab wann der 
Livestream zu sehen sein wird, finden Sie auf unserer Homepage 
www.ev-grosseicholzheim.de. Langfristig planen wir, mit den Got-
tesdienst-Livestreams, mobilitätseingeschränkten Gemeindeglie-
dern und allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, unsere Got-
tesdienste digital mitzufeiern.

Digitaler Kreuzweg
Auf der YouTube-Seite der Evang. Kirchengemeinde Großeicholz-
heim-Rittersbach gibt es in der Karwoche seit Mittwoch einen „Di-
gitalen Kreuzweg“ zu sehen, bei dem in mehreren Stationen der Lei-
densweg und die Auferstehung Jesu mit Egli-Figuren nachgestellt 
werden. Jeden Tag wird der Kreuzweg um einen kurzen Film er-
weitert, immer aus der Perspektive einer der damals beteiligten Per-
sonen. Den Link zum „Digitalen Kreuzweg“ findet man auch auf 
unserer Homepage www.ev-grosseicholzheim.de.

Jetzt kann gebaut werden
Kirchengemeinde freut sich über Zuschuss von LEADER  
Badisch-Franken für Gemeindehaus-Neubau
Große Freude löste in der Evangelischen Kirchengemeinde Großei-
cholzheim-Rittersbach die Nachricht aus, dass das Regierungsprä-
sidium Karlsruhe einen LEADER-Zuschuss für das geplante neue 
Gemeindehaus in Höhe von 274.920 Euro bewilligt hat. Über ein 
halbes Jahr hatte das Genehmigungsverfahren gedauert. Mehrere 
hundert Seiten an Formularen, Angeboten, Plänen und Erklärun-
gen mussten zusammengestellt und in mehreren Genehmigungs-
schritten eingereicht werden. 
„Wir sind sehr erleichtert, dass sich der hohe Aufwand für die Ge-
nehmigung des LEADER-Zuschusses gelohnt hat. Die Zusage ist ein 
großer und wichtiger Schritt für die Gemeinde und wir freuen uns, 
nun endlich loslegen zu können,“ betont Tina Bischof, die Vorsit-
zende des Kirchengemeinderates, „mit dem neuen Gemeindehaus 
möchten wir einen Ort für Begegnungen schaffen, an dem sich nicht 
nur die Gruppen und Kreise unserer Kirchengemeinde wohlfühlen. 
Vielmehr soll es zu einem Treffpunkt für alle Menschen aus unse-
rem Ort und darüber hinaus werden.“
Entsprechend dieser Grundidee lautet der Titel des LEADER-Pro-
jektes „Ein Haus für alle – Neubau Begegnungszentrum Großei-
cholzheim“. Der eingeschossige Bau soll durchgehend behinderten-
gerecht eingerichtet werden. Zusätzlich bietet er im Vergleich zum 
alten Gemeindehaus deutlich verbesserte Möglichkeiten für unter-
schiedlichen Veranstaltungen und Treffen von Kindern, Jugendli-
chen, Erwachsenen und Senioren. Im Sommer soll es nun mit den 
Bauarbeiten losgehen.
Neben der Genehmigung des LEADER-Zuschusses liegt auch bereits 
die Projektgenehmigung des Evangelischen Oberkirchenrats Karls-
ruhe vor, verbunden mit einer Baubeihilfe über 348.675 Euro. Die 
restlichen Kosten des mit rund 691.000 Euro veranschlagten Neu-
baus möchten wir durch Spenden und Eigenleistungen erbringen.
„Wir sind sehr dankbar, dass wir bereits über 25.000 Euro an zweck-
gebundenen Spenden erhalten haben, und würden uns über weite-
re Unterstützung sehr freuen“, so Pfarrer Ingolf Stromberger, „ge-
nauso freuen wir uns über die große Unterstützung während der 
Planungsphase, über Menschen, die uns ermutigt und uns zugesagt 
haben, bei den Arbeiten mit anzupacken. Das macht uns zuversicht-
lich, dass das neue Gemeindehaus auch anschließend von vielen 
Menschen mit Leben gefüllt wird.“

http://www.ev-grosseicholzheim.de
http://www.ev-grosseicholzheim.de
http://www.ev-grosseicholzheim.de
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-%202020/index_de.htm
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Ihre Freude über die Genehmigung brachten auch der Seckacher 
Bürgermeister Thomas Ludwig sowie der Dekan des Evangelischen 
Kirchenbezirks Mosbach Folkhard Krall zum Ausdruck, die für 
die weiteren Arbeiten an dem Projekt viel Erfolg und Gottes Segen 
wünschten.

Hinweis zum Spendenkonto
Empfänger:  Evangelisches Verwaltungs- und Serviceamt Oden-
wald-Tauber
IBAN: DE27 5206 0410 0005 0205 30 (Evang. Bank Kassel)
Verwendungszweck: Großeicholzheim, Neubau Gemeindehaus

Vereinsnachrichten
Musikverein Seckach

Frohe Ostern mit dem MV Seckach
Auch am Ostersonntag möchten wir ein Balkonkonzert spielen und 
Sie zum Zuhören einladen. Wir spielen ab 18.00 Uhr ein etwas län-
geres Programm, das Sie unserer Homepage entnehmen können. 
Außerdem hören Sie uns weiterhin jeden Donnerstag und Sonntag 
ab 18.00 Uhr. Wir wünschen auf diesem Wege eine schöne Oster-
zeit!

Kinder- und Jugenddorf Klinge e.V.
Jeder Frühling trägt den Zauber eines Anfangs in sich – Monika Min-
der
Das Kinder- und Jugenddorf Klinge wünscht allen ein frohes Oster-
fest sowie eine sonnige Frühlingszeit. Bleiben Sie gesund!

Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass das Spielgelände in der Klinge für die Öf-
fentlichkeit weiterhin gesperrt ist.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

VdK - Ortsverband Seckach und Zimmern
Liebe Mitglieder, 
Wir erinnern an die Rücksendung zur Abstimmung der Fusion 
des VdK Ortsverbandes Seckach mit dem Ortsverband Adelsheim/
Sennfeld. Es wird sich auch künftig nichts für Sie ändern, wir stehen 
jederzeit für Ihre Fragen und Anliegen zur Verfügung.

1. Vors. Franz Brand

FC Zimmern
Feste:
Aufgrund der aktuellen Situation hat der FC Zimmern beschlossen, 
sein diesjähriges Maifest (30. 4.–1. 5. 2021) sowie das traditionelle 
Sportfest vom 9.–12. 7. 2021 abzusagen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Hähnchenfest to go:
Da aufgrund der Corona-Pandemie unsere traditionellen Fes-
te (Maifest und Sportfest) nicht stattfinden können, bieten wir Ih-
nen stattdessen am Sonntag, 25. 4. 2021, in der Zeit von 11–14 Uhr 
Hähnchen to go (nur auf Vorbestellung) an.  In Zimmern werden 
wir einen Lieferservice anbieten, 50 % der Einnahmen aus der Lie-
ferpauschale werden wir spenden.
Ihre Vorbestellung bis zum 16. 4. 2021 an Birgit Ackermann Tel. 
06291-7211 oder mit Bestellschein.

Jahreshauptversammlung:
Die Jahreshauptversammlung findet am Freitag, 9. 7. 2021, ab 19 
Uhr im Sportheim statt. Anträge müssen mind. 14 Tage schriftlich 
beim Vorstand Rudi Kipphan eingegangen sein.

Arbeitseinsatz:
Am Samstag, 10.4. 2021, ist ab 8 Uhr ein Arbeitseinsatz am Sport-
platz geplant. Die Helfer dürfen gerne Motorsägen etc. für den Ein-
satz mitbringen.

Sonstiges
Kath. Öffentliche Bücherei Seckach
(im Untergeschoss Nebenraum Kirche Seckach)
Derzeit kann die Bücherei eingeschränkt wieder besucht werden. 
Unbedingte Voraussetzung hierfür ist aber eine telefonische An-
meldung. Die Anmeldung kann jeweils mittwochs von 17.00 bis 
18.00 Uhr und samstags von 12.00 bis 13.00 Uhr und nur unter der 
Tel. Nr. 0151-74565548 erfolgen.
Öffnungszeiten sind dann dienstags von 17.00 bis 18.00 und sams-
tags von 10.00 bis 11.00 Uhr.
Das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske ist Vorausset-
zung, ebenso die Einhaltung des geltenden Hygienekonzeptes. Wir 
wünschen Ihnen ein frohes Osterfest.
Bleiben Sie gesund! Das Büchereiteam

LandFrauen Ortsverein Schefflenztal e.V.
Liebe Mitglieder,
leider können wir unsere Jahreshauptversammlung nicht am 12. 4. 
2021 abhalten. Wir werden diese auf den 18. 10. 2021 verschieben, 
bitte merkt es euch vor. Das Team der Vorstandschaft wünscht euch 
allen schöne Osterfeiertage, bleibt gesund!

Manuela Ernst

Abfallwirtschaft des Neckar-Odenwald-Kreises
Die AWN/KWiN informiert: 
Grüngut-Annahme beginnt – Annahme immer samstags
Ab Samstag, 10. April 2021, beginnt im Neckar-Odenwald-Kreis die 
Grüngutannahme-Saison. Ab diesem Tag werden von der KWiN in 
Zusammenarbeit mit den landwirtschaftlichen Maschinenringen 
wieder wöchentlich in allen Ortsteilen Grüngut und Gartenabfäl-
le aus Privathaushalten angenommen. Die Annahme erfolgt nur zu 
den gewohnten Annahmezeiten auf den bekannten Sammelplätzen. 
Der jeweilige Annahmetermin mit Annahmestelle steht im grünen 
Entsorgungskalender von AWN und KWiN auf Seite 4, links oben. 
Der Entsorgungskalender ist für auch online abrufbar unter www.
awn-online.de/kalender.
Für die Anlieferung ist verholztes Grüngut wie zum Beispiel Ast- 
und Strauchschnitt nach Möglichkeit getrennt von feinem, unver-
holztem Material wie zum Beispiel Laub und Rasenschnitt zu laden. 
Dies ermöglicht am Grüngutplatz ein getrenntes Abladen nach ver-
holztem und unverholztem Material und anschließend wiederum 
eine getrennte Verwertung.
Die KWiN ist für Anfragen erreichbar unter Tel. 06281/906-0.

Änderungen bei Vereinssammlungen für Altpapier
Bis auf wenige Ausnahmen finden die nächsten Vereins-Straßen-
sammlungen für Altpapier regulär als Straßensammlung gemäß 
Entsorgungskalender von KWiN und AWN statt.
Für den OT Seckach findet am Samstag, 17. April, eine Altpapier-
Bringaktion statt. Abgabeort: Am Sportplatz, Sammlung der Feuer-
wehr Seckach. 
Hier gelten für die sammelnden Vereine weiterhin verschiedene 
Schutz-Vorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, 
weshalb bis auf Weiteres nur über Bringaktionen gesammelt werden 
kann. Das Altpapier kann hier jeweils samstags bis 17.00 Uhr an die 
entsprechenden Sammelstellen gebracht werden, dort stehen meh-
rere große Sammelcontainer bereit. Es findet keine Leerung evtl. 
vorhandener Altpapier-Tonnen am Haus statt. Daher sollte zweck-
mäßigerweise das Altpapier für die Bringaktion in Kartons oder 
Bündeln gesammelt werden. Der Erlös der Altpapiersammlung 
kommt auch bei der Bringaktion dem beteiligten Verein zugute.
Es wird gebeten, das Papier in die Container einzuwerfen und nicht 
neben die Container zu stellen. Außerdem versteht es sich von 
selbst, dass dort keine sonstigen Abfälle, Unrat o.a. entsorgt werden 
dürfen! 
Bei Anlieferung sind die geltenden Schutzmaßnahmen vor Anste-
ckung mit dem Corona-Virus einzuhalten: Eine medizinische Mas-
ke, welche Mund und Nase bedeckt, ist zu tragen. Die üblichen Si-
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cherheitsabstände von mindestens 1,5 m zu anderen Personen sind 
einzuhalten. Außerdem ist darauf zu achten, dass es an den Sam-
melplätzen zu keinen Ansammlungen kommt. Sollten sich bereits 
Personen aus zwei Hausständen an den Sammelplätzen aufhalten, 
ist im eigenen Fahrzeug so lange zu warten, bis mindestens eines der 
vorher anwesenden Fahrzeuge wieder weggefahren ist. 
Die KWiN ist für Anfragen erreichbar unter Tel. 06281/906-0.

ANGEBOT
VOM 2.4. BIS 8.4.2021
JÄGERSCHNITZEL
gefüllt mit Rauchfleisch und Pilzen 100 g 1,09 €
RINDERGESCHNETZELTES
„STROGANOFF“ 100 g 1,29 €
FEINER FLEISCHKÄSE
auch in Aluformen zum Backen 100 g 0,99 €
CHAMPIGNONLYONER 100 g 1,29 €
HERZWURST MIT PISTAZIEN  100 g 1,09 €
BACON GEWÜRZSPECK  100 g 1,19 €
SCHWEIZER WURSTSALAT  100 g 1,19 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Rind von Röcker, Wemmershof · Schweine von Maurer, Feßbach

SPEISEPLAN vom 06.04.–09.04.2021
MO: FEIERTAG
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat/Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  SAURE NIERLE mit Spätzle oder

GRILLBRATEN mit Kartoffelsalat 5,99 €
DO:  SCHASCHLIKTOPF mit Reis oder Bandnudeln 5,99 € 
FR:  SAUERBRATEN mit Knödel 5,99 €

Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

WIR WÜNSCHEN IHNEN UND IHREN FAMILIEN 
SCHÖNE OSTERTAGE, BLEIBEN SIE GESUND.
Ihre Metzgerei Maurer mit Team
Familie Maurer

Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–14.00 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Pizza Junior (30 cm)     

mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei    6,50 €
Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 6,50 € (30 cm)
Frische Canneloni mit Fleisch oder mit Ricotta und Spinat 6,50 €

Auf Grund von Covid-19 momentan nur noch bis 21 Uhr geöffnet!

Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben:
anzeigen@henn-bauer.de
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IHR Räder- und Reifenservice
an der B 27
Direkt in Ihrer Nähe!

Ihr Auto · Unser Service
Bundesstraße 26 · 74838 Limbach-Heidersbach · www.autohemberger.de

Service
Nutzfahrzeuge

Service

Telefon (0 62 87) 9 53 33

Seniorenresidenz 
Haus Theresa

www.Haus-Theresa.de

Beste Pflege 
zu fairem Preis

•  seit 25 Jahren
 familienbetrieben
•  wiederholt MDK-Note 1,0
•  Heimplatz ab 1650,- € 
 Eigenanteil
•  Einzelzimmer oder auf 
 Wunsch Doppelzimmer
•  Kurz- und Vollstationäre Pflegeeinrichtung
•  moderner Neubau oder Haupthaus mit 
 Innenhof und Café
•  idyllische Lage in Mudau-Steinbach

Familie Matz
Poststr.14 • 69427 Mudau

Tel.06284-9203-0 • info@haus-theresa.de  

Bergstraße 16 · 74743 Seckach
Telefon (06292) 928975 · Telefax (06292) 928982
E-Mail: mail@koehler-holger.de · Mobil (01 76) 32 53 69 10

Unsere Leistungen für Sie:

� Kundendienst     � Sanitär- und Heizungsinstallation 

� Badausstattung          � Öl- Gas- Brennwerttechnik

� Pellets – Holz – Solar                     � Wärmepumpen

Holger Köhler · Installateur- und Heizungsbaumeister

24h-Notdienst

Rasen-Vertikutier-Service
einfach Termin vereinbaren.

Telefon (015 77) 53312 20 (ab 17.00 Uhr)

Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben:
anzeigen@henn-bauer.de


